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Hierzu zählen verendete tierische Lebewesen.  

Das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 
(TierNebG) schreibt vor, dass diese in einer 
Tierkörperbeseitigungsanstalt zu entsorgen sind. 

Kleine verendete Tiere (Vögel, Mäuse, Hamster, Insekten etc.)   
dürfen in der Regel dem Restmüll zugeführt werden. 
Ausnahmebeispiel: bei Seuchenausbruch der Vogelgrippe 

ACHTUNG! Es besteht immer eine potentielle Gefahr für 
Mensch und Umwelt.  

Direkten Kontakt mit dem Tierkadaver vermeiden! 

Größere verendete Tiere (Hasen, Katzen, Hunde, Wildtiere, u.ä.): 

 Tierkadaver auf öffentlichen Verkehrswegen sind 
dem Ordnungsamt der Stadt Homburg, Tel. 06841-
1010, zur Beseitigung anzuzeigen. 

 Tierkadaver auf Gehwegen, klinikeigenen Grund-
stücken oder in klinikeigenen Gebäuden sind über 
die Logistikzentrale, Tel. 22244, der Abfallwirt-
schaft, bzw. dem Betriebsbeauftragten für Abfall, 
Hr. Bochtan, Tel. 22202, anzuzeigen. Von den 
vorgenannten Stellen wird eine Abholung des 
Tierkörpers über eine Fachfirma zur Tierkörper-
beseitigung veranlasst, welche den Tierkadaver zur 
Tierkörperbeseitigungsanstalt verbringt. 
 
 

WICHTIG! 

Entsorgen Sie keine größeren verendete Tiere, wie 
z.B. Hasen, Katzen, Hunde, Wildtiere etc. im Restmüll, 
dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar! 

 


